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Regierungsvorlage· 

Bundesgesetz vom xxxXXXXXXX: 
XX über die Förderung von Energieversor
gungsunternehmen (Energieförderungsgesetz 

1979 -EnFG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

F ö r cl e run g von EIe k tri z i t ä t s v e r
sorgungsunternehmen 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Elektl"izitätsversorgungsunternehmen im 
Sinne des ElektrizitätswirtschaftsgJesetzes, BGBL 
Nr. 260/1975, deren Gewinn !;'iemäß § 4 Abs. 1 
oder § 5 ,des Einkommensteuerg,esetzes 1972, 
BGBL Nr. 440, ermittelt wird und bei deren 
Gewinnermittlung im selben Jahr kein,e Inve
scitionsrucklage gemäß § 9 des Einkommen
steueq~esetzes g,ebildet wird, können zu LaSllen 
der Gewinne der ,in den Kalenderjahren 1980 bis 
1989 endenden Wirtschaftsjahr,e steuerfreie Rück
lagen im Ausmaß bis zu 50 v. H. des Gewinnes 
vor Bildung der Gewerbesteuerrückstellung und 
nach Abzug aller ander,en Betrielbsausgaben bil
den. Die Rückhge ist in der Bilanz unter der 
Bezeichnung Elektrizi tä tsförderungs-Rücklage 
nach Wirtschaftsjahren ,aufzugliedern und ge
sondert auszUlWe~sen. 

§ 2. (1) Die Rücklage danE nur verwendet wer
den 

1. für d1e Anschaffung oder HersteUung von 
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, 
sof.ern diese Anlagen für die Elektrizitäts
wirtschaf,( zweckmäßLg sind, 

2. für die Anschaffung oder Hersllellung von 
Anlagen zur Leitung elektrischer Energie, 

, 3. für den Ersterwerb von Gesellschaftsanteilen 
an anländischen Elektrizitätsversorgungs
unternehmen, soweit diese die Mittel zur 

'Anschaffung oder Herstellung von Anlagen 
nach Z. 1 oder Z. 2 v,erwenden,. ' 

4. für den Erwerb von Teilsch1l1dverschr,eibun
gen, die von inlänldrschen ElektrizitätSv,er-

SOl"gungsunternehmen im Jahr des Erwer
bes begeben wurden, 

5. für den Erwerb von Strombezugsrechten, 
6. für die Aufwendungen zur Umwandlung be

stehender öl kraftwerke in solche mit Mehr
fachfeuerung unter V,erwendung fester Brenn
stoffe, 

7. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Eernwärmeanlagen im Sinne des § 10. 

(2) Die Bestimmungen nach Z. 1 bis 7 können 
nebeneinander angewendet werden. Erstr,eckt 
sich die Herstellung von Wirllschaftsgütern des 
Anlagevermögens im Sinne der Z. 1, 2, 6 und 7 
über einen Zeitraum von mehr ab zwölf Mona
ten, kann die Rücklage aruch für die auf die 
einzelnen Jahre der Herste11ung entfallenden 
T,eilbeträge der Herstellungskosten verwendet 
werden. 

(3) Zu den begünstigten Anlagen im Sinne des 
Abs. 1, Z. 1, 2, 6 und 7 gehören außer ,den un
mittelbar,en Stromerz~gungs- und Fernwärme~ 
anlagen auch alle sonstigen Anlagen, die nur 
mittelbar dem steuel"beg'Ünstigten Zweck dienen, 
aber zum Betrieb der begünstigten Anlagen er
for,derlich sind. 

(4) üb eine Anlage für die Elektrizitätswirt
schaft zweckmäßig ist (Albs. 1 Z. 1), entscheidet 
der Bundesminister für Handel, Gewerrhe und 
Industrie im Einvernehmen mtit dem Bundesmini
ster für Finanzen. Bei der Beurtei1ung der 
Zweckmäßigkeit ,einer Anlage ist' in'sbesöndere 
Bedacht zu nehmen auf 

1. den voraussichtlichen Strombedarf, 
2. die Wirtschafdichkeit der Stromerzeugung, 
3.ldie 'Verwendung heimischer Primär,energie-

träger, 
4. die von der Republik ö,sllerreich übernom

menen internationalen Verpflichtungen, vor 
allem auf Grund des' ühereinkommens über 
ein interl1ationa1es Energieprogramm vom 
18. November 1974, BGBL Nr. 317/1976, 

.'samt purchführungsgesetzen, 
5. die vora,ussichtliche. Bntwicklung des inter

nationalen Primärenergieanbotes, 
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6. einen volkswirtschaftlich und energiewirt
schaftlich ausgewogenen Einsatz einzuführen
der Primär-energieträger, 

7. die ZahluIl!gsbilanz österreichs hzw. die 
Devisenbelastung ,durch die Einfuhr von Pri
märenergieträgern sowie 

8.rue Förderung der verbundwirtlSchaftlichen 
Verflechtung der Energieversorgung Öster
reichs (§,§ 3 und 5 des 2. Verstaatlichungs
gesetzes, BGBI. Nr. 81/1947). 

(5) An1lagen, die von einer Landesg,ese1l5chaft, 
einer Sondergesdlschaft oder einer stadtischen 
Unternehmung (§§ 3, 4 und 6 des 2. V,enstaat
lichungsgesetzes) errichtet we~den, sind darüber 
hinaus nur dann für die Elektrizitätswirtschaft 
als zweckmäßig anzus0hen, w.enn sie in dem Aus
hauplan für die österreichische Elektrizitätswirt
schaft (§1 Albs. 1 Z. 2) enthalten sind. 

(6) Antdge auf Entscheidung über die ,e1ek
trizität'SWlirtschafvliche Zweckmäßigkeit sind 
beim BUDldesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie v,or dem B3!u!beginn einzulbringen. 
Für Anlagen, der,en Baruheginn vor dem 1. Jänner 
1980 erfolgte, endet diese Frust am 30. Juni 1980. 
In Vorbereitung mieser Entscheidung hat der 
Bundesminister für Handel, Gewel1be und Indu
strie eine Stellungnahme des EI.ektrizitänsförde
rUIlI&Slheirates (§ 7) einzuholen: 

§ 3. (1) Rücklagen (Rückl~g.enteiJ.e) im Sinne 
des § 1, die nicht bis zum Ablauf Ides der Bil
dung der Rücklage folgeIl!den fünften WirtlSchafts
jahres bestimmungsgemäß verwendet wur,den, 
sind im fünften Jahr nach der Bildung der Rück
lage gewinnerhöhend aufzul&en. Werden in die
sem Wirtschla:ftsjahr keine TeilschuMV'erschreibun
gen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 4 begeben, dann 
verlängert sich die fünf jährige Frist für rue Auf
lösung der gebildeten Rücklagenteile bis zur Be
gebung von der-ardgen Teilschuldversch[leilbungen, 
längstens jedoch um ein Jahr. Eine nicht bestim
mungsgemäße V,erwendung der Rücklage liegt 
auch insoweit vor, aIs die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 4 
erworbenen Teilschuldverschrdbungen vor' Alb
h.uf von zehn Jahr-en nach ihrer Anschaffung 
vediJußert werden. Die Nachversteuerung hat in 
diesem F;J.ll im Jahr der Veräußerung der Teil
schuldverschreihungen zu erfolg.en. 

(2) Bestimmurigsgemäß verwendete Rücklagen 
(Rücklagenteile) sind auf Kapitalkonto oder auf 
eine als versteuer't geltende freie Rücklage zu 
übertragen. 

(3) Wird der Gewinn abweichend von der Er
klärung. ermittelt und stellt der Steuerpflichtige 
mn,el"haLb der Rechtsmittelfr,ist den Antr,ag: die 
Rüddage gemäß § 1 dieses Bundesgesetzes auf da~ 
nach dem ermittelten Gewinn zUlässige Höchst
ausmaß zu erhöhen, so ist einem solch·en Antrag 
stattzugeben. Edolgt die abweich'ende Gewinn
ermittlung nach Ablauf des Verwendungszeit-

raumes (Abs. 1), kann die Verwendung der Rück
'lage gemäß. § 2 Ahs. 1 bis zum Ablauf eines 
J ihres nach Eintritt der Recht:skraft des Ein~ 
kommen-(Körperschaft-)Steuer-bescheides nachge
holt werden. 

§ 4. Für ElektrizitätlSversorgun~sunternehmen 
~§ 1) ermäßigt sich Eür die Kalenderjahre 1980 
bis einschließlich 1989 die Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbekapital für den der Stromabgabe 
an Dr,itte d~enenden Teil des Vermög,ens autf die 
Hälfte der gesetzlichen Beträge. Bei Ermittlung 
des für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe
ertrag maßgeblichen Steuermeßbetrages sind die 
den Fr,eihetug gemäß § 7 Z. 1 des Gewerbe
steuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 2/1954, über
steigenden Dauerschuldzinsen nur mit ihrem 
halben Wert anmsetzen. . 

.§ 5.(1) Unterhält ein Elektrilizitätsversorgungs
unternehmen auch Betriebe, die nicht der Strom
ab~be an Dritte dienen, so kann es die steuer
lichen Begünstigqlng'en nach diesem Bundesgesetz 
nur dann in An:spruch nehmen, wenn zur Ermitt
Jung des der Stromabgahe an Dritte dienenden 
Teiles des Unternehmens eine gesonderte Buch
,führung hesteht. 

(2) Bei Wärmekraftwerken, die sowohl Strom 
,als auch Nutzwärme abgeben, ist der auf die· 
Stromabgabe entfaIlende Gewinnanteil dadurch 
zu ermitteln, (laß die eine HäUte des nach § 1 
einheitlich ermittelten steuerpflichtigen Ge
winnes nach dem Verhältnis des GewenbekapitaIs 
der der Stlromerzeugung dienenden Anlagen zu 
den der Nutzwärmeerzeugung dienenden Anlagen 
,einerseits und die andere HäHte des steuerpflich
tig,en Gewinnes nach dem VerhältniS des Um
satzes aus der Stromabgahe zum Umsatz aus 
der Nutzwärmeahgabe aufgeteilt wird. 

(3) Unt:el'!hält ,ein E1ektrizitätsversorgqlngs
unternehmen Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie, die auf Konzess'ionsdauer überwiegend 
,der Stromabgialbe an Abnehmer im Ausland die
nen, so kann es di,e steuerlichen Begünstigungen 
nach diesem Bundesgesetz für diese Anlagen nur 
in Anspruch nehmen, wenn die auf Grund der 
Bestimmungen des § 1 erzielte Steuerersparnis 
nachweisbar zur Gänz'e für einen in § 2 Abs. 1 
genannten Zweck v.erwendet wird. Werden für 
andere Anlagen die sonstigen Begünstigungen die
ses Bundesgesetzes in Anspruch genommen, list für 
die im ersten Satz Igenannten AnJ1agen eine 
eigene Buchführung einzurichten. Anlagen, die 
elektrische Energie, an Stromabnehmer im Aus
land nicht geg,en Bezahlung, sondern gegen " ver
tra,gLich VIereinbarte Gegenlief.erungen an Energie 
abgelhen, sind nicht als Anlagen zur Erzeugung 
elektrischer Energie, die dem erklärten Verwen
dungszweck nach überwiegend und auf Konzes
sionsdauer der Stromabgabe an Stromabnehmer 
im Auslanld dienen, anzusehen. 
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§ -6. Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
welche die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
in Anspruch nehmen, können während der Gel
mmgsdaJUer dieses Bundesgesetzes die gemäß § 8 
Ab~. 1 und 3 und § 10 des Elektrizitätsförde
rungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 113, erwol"bene 
steuerliche Begunstigung nicht geltend machen. 

§ 7. (1) Beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe ul1Jd Industr~e ist ein Beirat mit der 
Bezeichnung Elektrizitätsförderungsheirat em
zurichten, 

1. der Grundsatzfragen und Fralgen von ge
meinsamem Interesse der österreich ischen 
Elektrizitätswirtschaft zu beraten hat, 

2. der einen vom Vel"band der Elektrizitäts
werke österreichs aufzustellenden und jähr
lich zu aktualisierenden zehnjährigen Aus
bauplan für die österreichi~che Elektrizitäts
wirtschaft zu beraten und dem Bundesmini
ster für Ha11ldel, Gewerbe und Industrie zur 
Genehmigung vorzuschlagen hat. Der Ver
band der Elektrizitätswerke österreichs hat 
den AusbaJUplan bis 30. September jeden 
Jahres dem Elektrizitätsförderungsbeirat 
vorzuliegen, 

3. der als ständig,es Organ Empfehlungen für 
die im Verhand der Elektnizitätswerke öster
reichs zusammengeschlossenen Unternehmen 
zur Vereinheitlichung ihrer inneren Organi
sation, -ihres Rechnungswesens einschließlich 
des Kontenrahmens und der Bilanzierung so
wie des Aufbaues eines einheitlichen Daten
systems und einheitldcher Datenverarlbeiuung 
auszuarbeiuen hat, 

4. der vor Entscheidungen gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 1 anZJuhöJ1en ist, u11Id 

5. dem nach Ablauf der ersten drei Vollhe
triebsjahr,e einer gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 für 
zweckmäßig erklärten Anlage zur Erzeugung 
elektrischer Energie eine Aufstellung der 
endgültigen Baukosten sowie der Betriebs
kosten der ersten drei Vollbetriehsjahre vor
zulegen ist. 

(2) Der Beirat besteht au" 18 Mitgl~edern. Der 
Vorsitzende und Vorsitzende-Stellvertreter wer
den vom Bundesminister filr Handel, Gewerbe 
und Industrie aus den Beamten seines Ministe
riums bestellt. Der Vorsitzende-Stellvertreter 
führt gleichzeitig die Geschäfte des Elektrizitäts
förderungsbeirates und des Energiefördevungs
beir;ates (§§ 15 und 16 Abs. 3 und 4). \V,eiters 
wird ein Beamter des Bundesffiini'steriums für 
Fina;nzen und ein Vertreter der Oesterr-eichischen 
Nationalbank - dieser über V orsch1ag des 
Direktoriums der Oesterreichischen National
bank - vom Bundesminister für Finanzen 
bestellt. Die übrigen Beiratsmitglieder wer,den 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industnie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Fil1Janzen jewei,ls auf die Dauer von 

drei Jahren bestellt, und zwar vier Mitglieder 
aus dem Bereich der Ver;bundges.ellschaft und der 
Sonderges.ellschaften, vier Mitglieder aus dem Be
reich der Landesgesellschaften, je ein MitJglied 
aus dem Ber,eich der städtischen und, der privaten 
Unternehmen. Weiters sind zwei Mitglieder über 
Vorschlag des Österreichischen Arheiterkammer
tag,es und zwei Mitglieder über Vorschlag der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft im 
Einvernehmen mit der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern ~terreichs zu bestellen. 
Unter Anrechnung auf die Zahl der Mitglieder 
aus dem Bereich der Verbundgesellschaft ist auch 
der Bundeslastverteiler als Mitglied zu bestellen. 

(3) Dem Vorsitzenden (hei dessen Verhinde
rung dem Vorsitzenden-Stellvertreuer) obliegt es, 
den Beirat mindestens einmal in jedem Kalender
halbjahr zu einer ordentlichen Sitzung einzuberu
fen. Er hat ohne Verzug eine Sitzung einzuberu
fen, wenn es der Bunde'sminister für Handel, Ge
werbe und Industrie zur Behandlung einer be
stimmten Angelegenheit verlangt. 

(4) Der Beirat hat sich eine Geschäftsordnung zu 
g,eben, in welcher insbesondere cLj'e allgemeine 
AbwIcklung der Geschäfte, die Einherufungs
fristen, die Besch1ußerfordernisse und die Form 
der Abstimmung zu regeln sind. !)je Geschäfts
ordnung hat jedoch zu bestimmen, daß Beschlüs~e 
zu Abs. 1 Z. 2 und 4 nur mit einer Mehrheit 
von zwei Drittel der anwesenden Beiratsmitglieder 
gefaßt wer,den dürfen. Die Geschäftsordnung be
darf der Genehmigung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Fina;nzlen. Kommt 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
KOlllStitJuierulllg des Beirates keine. genehmigte 
Geschä.ftsordnung zustande, so wird die Ge
schäftsordnung des Beirates vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie im Einver
nehmen mit dem Bundesmini'ster für Finanzen 
erlassen. 

(5) Der Vorsitzende (Vor,sitzende-Stellvertreter) 
kann namens des Beirates über das Bundesmini
sterium für Handel, Gewerbe und I'11Idustrie vom 
Bundeslastvertei1er, von den Landes1astverteilern 
sowie von den Elektrizitätsversor,gungsunterneh
men alle Auskünfte einholen, die zur Erfüllung 
der dem B,eirat im Rahmen dieses Bundesgesetzes 
abliegenden Aufgaben notwendig sind. 

(6) Die Mitg<1ieder des Beirates sind, sofern sie 
nicht schon a.uf Grund anderer Bestimmungen da
zu verhalten sind, verpflichtet, über alle ihnen in 
Ausübung ihrer Tätigke.it bekanntgewordenen 
Amts-, Geschäfts- und BetriebSigeheimnisse 
str.engste Verschwiegenheit zu bewahren. Sie 
sind, soweit sie nicht, beamtete Vertreter sind, 
vom Bundesminister· für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu verpflichten. Bei' nachgewiesener 
V.erletzung der Verschwiegenheitspflicht hat der 
Bundesm~nister für Handel, Gewel1be und Inqu-
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strie das betreffende Mitglied des Beirates, un-I zu Lasten der auf die Fernwärmeanlagen ent
beschadet strafgesetzlicher Verfolgung, von seiner falle!1tden Gewinnanteile der in den Kalender
Funktion abzuberufen. jahren 1980 bis 1989 endenden Wirtschaftsjahre 

2. Besondere Bestimmungen für Kleinwasser
kraftanlagen 

§ 8. (1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(§ 1), die von den Bestimmungen der §§ 1 bis 7 
keinen Gebrauch machen und deren Au~baulei
stung insgesamt 10000 kW nicht übersteigt, kön
nen hinsichtlich ihrer Stromerzeugungsanlagen 
von den Bestimmungen des § 9 Gebrauch machen. 
Voraussetzung ist, daß es sich bei den Strom
erzeugungsanlagen um Wasserkraftanlagen han
delt, die nach dem 31. Dezember 1979 in Betrieb 
genommen werden und daß die Stromerzeugung 
den: ausschließlichen Betriebsgegenstand dal'Stellt, 
sowie daß der Gewinn auf Grund ordnungs
mäßiger Buchführung ermittelt wird. 

(2) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen (§ 1) 
ohne Versorgurugsgebiet können bei Vorliegen 
der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen von 
den Bestimmungen des § 9 Gebraud1 machen, 
wenn eine Abnahmevereinbarung auf mindestens 
zehn Jahre mit einem Elektrizitätsversorgungs-· 
unternehmen (§ 1) besteht. Die Begünstigungen 
nach § 9 können erstmalig für das Wirtschaftsjahr 
in Anspruch genommen werden, für dessen vollen 
Zeitraum die Abnahmevereinbarung wirksam ist, 
und nur solange, als die Abnahmevereinbarung 
gilt. 

§ 9. (1) Die Einkommensteuer (Körperschaft
steuer), die auf den Gewinn aus den Stromerz·eu
grungsanlagen entfällt, ermäßigt sich ab dem Be
triebsbeginn für die Dauer von zwanzig Jahren 
auf die Hälfte der gesetzlichen Beträge. 

(2) Die einheitlichen Gewerbesteuermeßbeträge, 
die auf die Stromerzeugungsanhgen enofaHen, 
ermäßigen sich ab dem· Betriebsbeginn für die 
Dauer von zwanzig Jahren :luf die Hälfte der ge
setzlichen Beträge. 

(3) Für die Zeit. bis zum Betriebsbeginn sind 
Vermögenssoeuer und Erhschaftss!eueräquivalent 
nicht zu entrichten und einheitliche Gewerbe
steuermeßbeträge nicht festzusetzen. 

2. ABSCHNITT 

F ö r der u n g der F ern w ä r mev e r S 0 r
gung 

§ 10. Elektrizüätsversorg,ungsunternehmen 
(§ 1), die Anlagen zur Erzeugung und Verteilung 
von Fernwärme zum Zwecke der entgeltlichen 
Abgabe an andere betreiben (Fernwärmeanlagen), 
die mit Anlagen zur Erzeugung elektrischer Ener
gi,e gekoppelt sind (Kraft-Wärme-Kupplung), s'Ü
wie Unternehmen, die Anlagen zur übernahme 
und Verteilung industrieller oder gewerblicher 
Abfallwärme als Fernwärme betreiben, können 

steuerfreie Rücklagen nach Maßgabe der folgen
den Bestimmungen bilden. Dies gilt auch für 
Anlagen, die der Reservehaltung und zum Aus
gleich des Spitzenbedarfes solcher Fernwärmean
lagen dienen. 

§ 11. (1) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 
oder § 5 des Einkommensteuel'gesetzes ermittelt 
und wird im selben Jahr keine Investitiol1'srück
lage im Sinne des § 9 des Einkommensteuerge
setzes gebiLdet, so können steuerfreie Rücklagen 
im Ausmaß bis zu 50 v. H. des gemäß § 5 Abs. 2 
auf die Fernwärmeanlagen entfallenden steuer
pflichtigen Gewinnanteiles vor Bildung der Ge
werbesteuervückstellung und nach Abzug aller 
anderen Betriebsausgahen gebildet wenden, wenn 
für die Fernwärmeanlagen eine gesonderte Bud1-
führung besteht. Die Rücklage ist in der Bilanz 
uMer der Bezeichnung Fernwärmeförderungs
Rücklage nach Wirtschaftsjahr,en aufzugliedern 
und gesondert auszuweisen. 

(2) Die Rücklage darf nur für die Ansd1affung 
oder Herstellung von Fernwärmean1agen (§ 10) 
verwendet werden, die für die Energiewirtschaft 
zweckmäßig sind. Ob eine Fernwärmeanl:age für 
die Eneqpiewirtschaft zweckmäßig ist, entsroeidet 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industr·ie im Einvernehmen mit dem Bundes
minister frür Finanzen, wobei die Bestimmungen 
des § 2 Abs. 4 Z. 1 bis 7 sinngemäß anzuwen
den sind. In Vorbereitung dieser Entscheidung 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie eine Stellungnahme des Energireförde
rungsbeirates (§ 15) einzuholen. 

§ 12. Rücklaogen (Rücklagenteile) im Sinne des 
§ 10, die nicht bis zum Abl<liuf des der Bildung 
der Rücklage folgenden fünften Wirtsch,ahsjahres 
bestimmungsgemäß verwendet wurden, sind im 
fünften Jahr nach der Bildung der Rücklage ge
winnerhöhend aufzulösen. Die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anZJuwen
den. 

§ 13. Für die Kalenderjahre 1980 bis einschließ
lich 1989 ermäßigt sich die Gewel'besteuer nach 
dem Gewerbekapital für· die Fernwärmeanlagen 
liuf die Hälfte der gesetzlichen Beträge. Bei Er
mittlung des f'ür die Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag maßgeblichen Steuermeßbetrages 
sind die den Freibetrag gemäß § 7 Z. 1 des 
Gewerbesteuergesetzes 1953 übersteigenden 
Dauerschuldzinsen nur mit ihrem hal:ben Wert 
anZJusetzen. 

§ 14. Der Antrag auf Entscheidung über die 
energi,ewirtschaftliche Zwed"mäßigkeit einer 
Fernwärmeanlage ist beim BUll'desministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie vor dem Baube
ginn einzubring,en. 
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§ 15. (1) Der Energieförderungsbeirat besteht 
aus den Mitgliedern des Elektrizitätsförderungs
heirates (§ 7 Abs. 2), vermehrt um je zwei Mit
glieder aus dem B·ereich der Gasversorgrungsunter
nehmungen und aus dem Bereich der Wärme
versorgungsun ternehmungen. 

(2) Der Energieförderungsbeirat hat einen vom 
FachveI1band der Gas- und Wärmeversorgungs
unternehmungen jeweils bis 30. September aufzu
stellenden und jährlich zu aktualisierenden zehn
jährigen Fernwärmeausbauplan ,dem Bundes
münisterium für Handel, Gewerbe und Industrie 
zur Genehmigung vorzulegen. 

(3) Im übrigen sind die Bestimmung'en des 
§ 7 sinngemäß anzuwenden. 

3. ABSCHNITT 

F ö r cl e run g von Gas ver S 0 r gun g s
unternehmen 

§ 16. (1) Unternehmen, die Anbgen lJur Er
zeugung oder übernahme und rur Speicherung, 
Fortleitung und Abgabe von Gas ,betreiben und 
der allgemeinen Anschi uß- und Vel'sorgungs
pflicht gemäß § 6 Abs. 1 des Energiewirtschafts
gesetzes vom 13. Dezember 1935, DRGBl. I, 
S. 1451, unterliegen, können zu Lasten der Ge
winne der in den Kalenderjahren 1980 bis 1989 
endenden Wirtschafts jahre steuerfreie Rück
lagen nach Maßgarbe der folgenden Bestimmun
gen bilden. 

unternehmungen jeweils brs 30. September auf
zustellenden und jährlich zu aktualisierenden 
zehnjährigen Gasversorgungsaushauplan nach Be
ratung dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Ind'llstrie zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 17. Rücklagen (Rücklagent·eile) im Sinne des 
§ 16, die nicht bis zum AbLauf des der Bildu:ng 
der Rücklage folgenden fünften Wirtschaftsjahres 
bestimmungsgemäß verwendet wurden, sind im 
fünften Jahr nach der Bildung der Rücklage ge
winnerhöhend aufzulösen. Die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 18. Für die Kalenderjahre 1980 bis ein
schließlich 1989 ermäßigt sich die Gewerbesteuer 
nach dem Gewer.bekapital für Anlagen im Sinne 
des § 16 Abs. 1 auf die Hälfte der gesetzlichen 
Beträge. Bei Ermittlung des für die Gewel'be
steuer nach dem Gewerbeertrag maßgeblichen 
St·euermeßbetrages sind die den Freibetrag ge
mäß § 7 Z. 1 des Gewerbesteuergesetzes 1953 
übersteigenden Dauer-schuldzinsen ruur mit ihrem 
halben Wert anlJusetzen. 

§ 19. Unterhält ein Unternehmen neben An
lagen der im § 16 Abs. 1 genannten Art andere 
Betriebe, so kann es die steuerlichen Begünsti
gungen nach diesem Bundesgesetz nur dann in 
Anspruch nehmen, wenn für die im § 16 Abs. 1 
g·en,annten Anlagen eine gesonderte Buchführung 
besteht. 

(2) Wird der Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder 4. ABSCHNITT 
§ 5 des Einkommensteuergesetzes ermittelt und E n erg i e b e r ich t 
wird im seIhen Jahr keine Investitionsrücklage 
im Sinne des § 9 des Einkommensteuergesetzes' § 20. Die Bundesregierung hat bis zum 30. No-

. gebildet, so können steuerfreie Rücklagen im vember jeden Jahres dem Nationalrat einen 
Ausmaß bis zu 50 v. H. des Gewinnes vor Bil- Energiebericht vorzulegen, der auch die voraus
dung der Gewerbesteuerrückstellung und nach sichtliche Entwicklung des Enel'g,iebedarfes und 
Abzug aller anderen Betriebsausg,aJben gebildet der' volkswirtschaftlich empfeMenswertcn bzw. 
werden. Die Rücklage ist in der Bilanz unter der mit dem öffentlichen Interesse im v'ÜfaJUssicht
Bezeichm:n;; Gasversorgungsförderungs-Rücklage lichen Einklang stehenden Art der Energieauf
nach W,irtschaft.sjahren aufz!Ugliedern und geson- bringung für mindestens die nächsten zehn Jahre 
dert auszuweisen. enthält. 

(3) Die Rücklage darf nur für die Anschaff,ung 
oder Hel'stellung von AnIagen zur übernahme, 
Speicherung, Fortleiuung und Abgabe von Gas 
verwendet werden, die für die Energiewirtschaft 
zweckmäßig sind. Ob eine solche Anlage für die 
EnergieWlirtschaft zweckmäßig ist, entscheidet der 
Bundesminist'er für Handel, Gewerbe und Indu
strie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, wobei die Bestimmungen des § 2 
Abs. 4 Z. 1 bis 7 sinngemäß anzuwenden sind. 
In Vorbereitung dieser Entscheidung hat der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie eine Stellungnahme des EnergiefördcJ:1ungs
beirates (§ 15) einzuholen. 

(4) Der Energieförderungsbeirat hat einen vom 
Fachverband der Gas- und Wärmeversor-gungs-

5. ABSCHNITT 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 21. Dieses Bundesges'etz tritt mit 1. Jänner 
1980 in Kraft. 

§ 22. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich des § 20 die Bundesregierung, 

2. hinsichdich der §§ 2, 7, 10, 11 und 14 bis 16 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich der übrigen Best,immungen der 
Bundesminister für Finanzen. 

112 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



6 112 der Beilagen 

. Erläuterungen 

A. ALLGEMEINER TEIL 

Der Bedarf der österreichischen Wirtsch,aft und 
die Bedüpfnisse der Österreich·isch'en Bevölkepung 
an Energie. schienen bis vor wenigen Jahren 
durch die ordnungspolitischen Maßnahmen des 
2. Verstaatlichungsgesetz·es, BGBl. Nr. 81/1947, 
ergänzt dmch einige wirtschaftspolitische Maß
nathmen ausreichend gesich'ert zu sein, wobei sich 
diese Maßnalhmen fast ausschließlich nur auf die 
inländischen Ppimärenergieträger Wasser und 
Kohle bezogen bzw. abstützten. Zu diesen Maß
nahmen gehörten auch das Elektrizitätsförde
mmgsgesetz 1953 und das dieses alblösende Elek
trizitätsförderungsgesetz 1969. 

Die Erdölkrise im Herbst 1973 hat aber ebenso 
der breinen öffentlichkeit wie den für die Ener
gieversorgJ\mg verantwortlichen SteHen nicht nur 
wegen des jährlich steigenden Energiebedarbes, 

. sondern auch wegen der rasch zunehmenden 
Abhängigkeit der EnergieV'ersorgung Österreic.~s 
von der Einfuhr und von der Greifharkeit aus
ländischer Energieträger, die Notwendigkeit 
tiefergreifender und tragfähiger Vorkehrungen 
und Vorsorgen klargemacht. Dazu kommt, daß 
alle ausländischen herkömmlichen Energieträger 
immer mehr als unentbehrliche Roh-. oder Basis
stoffe, vor allem für die chemische Industpie, be
nötigt werden. 

Es erweist sich daher als dringend geboten, 
seitens der öffentlichen Hand sich nicht nur mit 
Impulsen und Anregungen fUr mögliche Energie
einsparungen, besserer AusnütZlung oder Substitu
tion von zur Vepfügung stehender oder erschließ
barer Energie und mit entsprechenden Hilfen zu 
begnügen, sondern es muß auch den für die all
gemeine und einheitliche Energieversorgung 
Österreichs verantwortl,jchen Stellen im Rahmen 
ihres verfassungsmäßigen Auftrages ein Instru
mentarium an die Hand geg.eben werden, daß es 
ihnen ermöglicht, unter voller Respektierung des 
in Österreich gewachsenen Stufenbaues der Ver
sorgungsV'erantwortlichkeit und der regional- und 
spartenmäßig untersch'iedlichen Interessen, diese 
zu koordinieren und so eine einheitliche Linie in 
der grundsätzlichen Energiepolitik für ganz 
Österreich sowohl nach innen als auch nach außen 
hin zu gewährleisten und zu verfolgen. Gleich
zeitig soll es dadurch ermöglicht werden, die 
durch den Beitritt Österreichs zur Internationalen 
Energieagentur übernommenen Verpflichtungen 
in Österreich durchZIusetzen. . 

Auf solchen energiepolitischen Überleg.ungen 
und auf dem fortdauernden Zusammenwirken 
aller beteiligten Kräfte der Wirtschaft, des Bun
des und der Ülbfi,gen Gebietskörperschaften, sollte 
künftighin die Energieversorgung als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für ein ungestörtes 
wirtschaftliches und soziales Leben beruhen. Es 
soll dadurch aber auch der wohlabgewogene Ein
satz aller Energiearten sichergestellt, wie gleich
zeitig jeglicher volks- und ene!1giewirtschaftlich 
schädlicher Wettbewerb und damit verbundene 
unerwünschte Überlagerungen und Fehlinvesti
tionen von Versorgungl$trägern hintangehalten 
werden. 

Diesen Zielen dienen zum reil schon die fol
genden in den letzten Jahren beschlossenen Bun
desgesetze, nämlich 

die Novelle zum Bewertul1!gsgesetz 1955, BGBl. 
Nr.17/1975; 

das Bektrizitätswirtschaftsgesetz, BGBl. 
Nr. 260/1975; 

die Novelle zum Elektrizitätsförderungsg'esetz 
1969, BGBl. Nr. 297/1975; 

das Rohrleitungsgesetz, BGBl. Nr. 411/1975; 
die No~elle zum Außenhan'delsgesetz, BGBl. 

Nr.315/1976; 
das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz, 

BGBl. Nr. 318/1976; 
das Energielenkungsgesetz,BGBl. Nr. 319/ 

1976; 
das IEP-Übereinkommen, BGB1. Nr. 497/ 

1976; 
das StarkstromwegegrundlSatzgesetz, BGBL 

Nr. 71/1978; 
das Lagerstättengesetz, BGBI. Nr. 246/1947; 
da's Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259/1975; 
das Bergbauförderungsgesetz 1979, BGBl.. 

Nr.137. 

Dieses ansehnliche Gesetzeswerk soll mit dem 
vorliegenden Energieförderungsg~setz 1979 ent-
schlossen fortgesetzt werden. . 

Wie schon die geänderte Bezeichnung erkennen 
läßt, sieht dieses Gesetz, das an Stelle des mit 
31. Dezember 1979 auslaufenden Elektrizitäts
förderungsgesetz 1969 treten soll, Förderungs
maßnahmen nicht nur für die Elektrizitätswirt
schah bzw. für den Ausbau von Anlagen zur 
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie 
vor, sondern auch für den Ausbau von Anlagen, 
d,ie der Erzeugung und Fortleitung von Wärme 
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dienen, wenn sie mit einer Stromerzeugung tech- ' Zu § 1: 

iüsch und wirtschaftlich gekoppelt sind oder der Der Kreis der beg'ünstigten Unternehmen ist 
übernahme zusätzlicher Ahfallwärme dienen. 

gegenüber § 1 EFG 1969 nunmehr durch die Bezug- ' 
Schließlich sollen auch Anlagen zur übernahme, nahme :luf das ElektrizitätswirtschMtsgesetz be-
Speicherung, Fortleitung und Abgabe von Gas stim'mt. Die Formulierung 'des § 1 ist dem § 9 
für Zwecke der überwiegenden oder ausschließ- des Einkommensteuergesetzes (EStG) nachgebil
lichen Versorgung inländischer Verbraucher be- det, ohne daß gegenüber dem EFG 1969 eine 
~ünstigt werden. inhaltliche Änderung eintritt. Das Rücklagen-

Die Kraft-Wärme-Kupplung für Zwecke der höchstausmaß soll gegenüber dem EFG 1969 von 
öffentlichen Versorgung mit elektrischer Energie' 40010 auf 500/0 angehoben werden. 
und mit Nutzwärme soll deshalb in die Energie-
förderung mit einbezogen werden, weil sie 
praktisch die doppelte Ausnützung der einge- Zu § 2: 
setzten Primär,energie bewirkt, während· der Ein- Während nach § 2 EFG 1969 bei der Beurtei
satz und die Verwendung von Gas nicht nur rasch lung der Zweckmäßigkeit einer Stromerzeugungs
zunehmend an Bedeutung gewinnt, sondern das . anlage im besonderen nur auf deren Wirtschaft
entscheidende Mittel zur Substituierung von lichkeit, auf den voraussichtlichen Strombedarf 
Heizöl bei Kleinverbrauchern, bei Industrie und und auf die Verwendung inländischer Kohle Be
Gewerbe darstellt, um damit einen wesentlichen dacht zu nehmen ist, erfordert das EnFG - unter 
Beitrag zur Erreichung des Grundzieles der öster- dem Eindruck der völlig veränderten inner
reichischen Energiepolitik, nämlich der Zurück- staatlichen und internabionalen Energiesitua
drängung der Abhängigkeit von flüssigen Kohlen- tion _ darüber hinaus die Bedachtnahme auf die 
wasserstoffen zu leisten, was im Einklang mit Zahlungsbilanz und Devisensituati'Ün österreichs, 
den Verpflichtungen nach dem IEP-übereinkom- auf die Greifbarkeit ausländischer Energieträger 
men, BGBl. Nr. 497/1976, steht. Die Errichtung und auf die internationalen Verpflichtungen 
des notwendigen Verteilernetzes verlangt jedoch österreichs. 
den Einl5atz sehr großer Investitionsmittel, die 
sich nur langsam lukrieren, sodaß eine Förde
rung analog der bisherigen Elektrizitätsförderung 
im öffentlichen Interesse angebracht erscheint. 

Sachgegeben bezieht sich aber auch im vor
liegenden' Energieföl'1derungsgesetz 1979 der 
größte Teil der gesetzlichen Bestimmungen, näm
lich der 1. Abschnitt, auf die .Elektrizitätswirt
schaft, während der 2. Abschnitt die Begünstigun
gen für Fernwärmeanlagen und der 3. Abschnitt 
die Begünstigungen für Verteilungsanlagen von 
Gas enthalten. Schließlich enthalten der 4, Ab
schnitt einen Auftrag an die Bundesregierung, 
jährlich dem Nationalrat einen Energiebericht 
vorzulegen und der 5. Abschnitt die Vollzugs
klausel; wobei die Albschnitte 1 bis 3 neben 
steuerlichen Begünstigungen als Förderungsmaß
nahmen auch eine Reihe ordnungspolitischer Be
stimmungen enthalten, um den bereits erwähnten 
Notwendigkeiten Rechnung tragen zu können. 

'B. BESONDERER TEIL 

Zum 1. Abschnitt (Förderung von Elektrizitäts
versorglUngsunternehmen) : 

Allgemeine Bestimmungen: 

Dem durch die internationale Energiesituation 
entstandenen besonderen Erfordernis F01ge lei
stend, ist auch die Umwandlung von öl kraft
werken -in solche mit Mehrfachfeuerung unter 
Verwendung von Kohle und die Errichtung von 
Fernwärmeanlagen zu begünstigen (Abs. 1 Z. 6 
und 7). An Stelle der Baukostenbeteiliguillgen soll 
der Erwerb von Strombezugsrechteri treten 
(Abs. 1 Z. 5). 

, Schließlich soll der Antrag auf Zweckmäßig, 
keitserklärung vor Baubeginn gestellt wel'1den. 
müssen. Eine solche Bestimmung fehlte bisher,' 
was sich jedoch als unzweckmäßig herausgestellt 
hat, da viele Anträge erst gestellt wurden, wäh
ren'd das Kraftwerksprojekt schon im BaJU war 
(Abs.6). 

Zu § 3: 

Die im§ 3 EFG 1969 verankerte Verpflichtung; 
die gebildete Rücklage innerhalb von drei bzw. 
fünf Jahren zu verweUlden, soll auf fünf bzw. 
sechs Jahre ausgedehnt werden, um den Unter
nehmen die Ansammlung größeren Kapitals zu 
ermöglichen und seine Verwendung elastischer 
zu gesoalten. Die Formulierung des § 3 ist dem 
§ 9 Abs. 2 EStG nachgebildet .. 

Die §§ 1 bis einschließlich 7 folgen in ihrer Zu § 4: 
Systemabik dem geltenden Elektrizitätsförde
r,ungsgesetz 1969, ersetzen jedoch die Geltungs
dauer der einzelnen Bestimmungen ganz allge
mein statt von 1970 bis 1979 durch 1980 bis 1989 
und weisen darriiber hinaus noch foLgende Ab
weichungen bzw. Ergänzungen auf. 

Die Neufassung stellt gegenüber § 4 EFG 1969 
klar, daß nur -die den Freibetrag gemäß § 7 Z. 1 
des Gewerbesteuergesetzes 1953 von ,10 000 S 
übersteigenden Dauerschuldzinsen mit dem hal
ben Wert angesetzt werden. 
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Zu§ 5: 

Da nunmehr Wärmekraftwerke, die sowohl 
Strom als auch Nutzwärme abgeben (Kraft
Wärme-Kupplung), nach diesem Gesetz für beide 
Produktionszweige Begünstigungen in Anspruch 
nehmen können (§§ 10 bis 15), ist es notwendig, 
wegen der bei Kuppelprodukten gegebenen Ge
winnaufteilungs~(Kostenzuteilungs-)problem eine 
einfache gesetzliche Gewinnaufteilung vorzu
schreiben, die allerdings nur für die Inanspruch
nahme der Begünstigungen nach diesem Gesetz 
Geltung hat (Abs. 2). 

Neu 1st auch die Bestimmung ,des Abs. 3, daß 
für die Anla.gen zur Erzeugung elektrischer 
Energie, die <liuf Konzessionsdauer überwiegend 
der Abgabe. an Stromabnehmer im Ausland 
dienen, die Begünstigungen <dieses Gesetzes nur 
in Anspruch· genommen werden können, wenn 
die Steuerersparnis wieder für Investitionen im 
Unternehmen verwendet wird. 

Zu § 6: . 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem § 6 
EFG 1969. 

Zu § 7: 

Während nach § 7 EFG 1969 der Elektriz,itäts
förderungsbeirat nur vor einer Entscheidung über 
einen Zweckmäßigkeitsantrag im Sinne des § 2 
anzwhören ist, sollen mit dem vodi:eg,enden 
Energieförderungsgesetz dem Beirat weitere. und 
zwar entschei'dende Aufgaben und F'unktionen 
übertragen werden. 

Dadurch 1st es notwendig geworden, aUC11. seine 
Zusamrri,ensetzung und die Regelung des Vorsitzes 
zu ändern. . 

Dem. Beirat werden demgemäß zwei Beamte 
aus ,dem Bundesrriinisterium für Handel, Gewerbe 
und IIl'dustrie, ein Beamter aus dem Bwndes
ministerium für Finanzen, ein Vertreter aus der 
Nationalbank angehören; zehn Beiratsmitg,lieder 
werden aus den versch'iedenen Bereichen der 
Elektrizitätsversoq~ungsunternehmen bestellt 
werden, während vier Beiratsmitglieder aus den 
Kammerhereichen. ,bzw. aus dem Gewerkschafts
bund vorgesehen sind. Der neue Beirat wird 
also bei geänderter Struktur' nur um zwei Mit
glieder stärker sein' als der nach dem EFG 1969. 

Bestimmungen für Kleinwasserkraftanlagen: 

Die §§ 8 und 9 entsprechen grundsätzlich der 
dem EFG 1969 durch die Novelle BGBl. Nr. 197/ 
1975 angefügten §§ 8 his einschließlich 10; es 
sirid jedoch der Kreis der begünstigten Unter
nehmenentscheidend erweitert und ,die Begünsti
gungen ,auf die doppelte Laufzeit ausgedehnt 
worden. 

Zu § 8 Abs. 1: 

Die im EFG 1969 vorgesehene Obergrenze der 
Ausbauleistung soll auf 10000 kW angehoben 
werdeJ,1. Es .wird zwar im Bereich der Ausbau
leistung zwischen 5000 und 10000 kW nur ver
einzelt zur Errichtung von Wasserkraftwerken 
kommen, doch soll auch hiezu ein entsprechender 
Anreiz geboten werden. 

Zu § 8 Abs. 2: 

Die Begünstigungen des § 9 sollen Elektrizitäts
versorgungsunternehmen ohne eigenes Versor
gungsgebiet nur gewährt -werden, wenn sie als 
StromzuIieferer zu einem Elektrizitätsversor
gungsunternehmen mit eigenem Versorgungs
gebiet angesehen werden können. 

Zu § 9: 

Die steuerlichen Begünstigungen sqllen von 
zehn Jahren nach dem EFG 1969 auf zwanzig 
Jahre verlängert werden. 

Zum 2. Abschnitt (Förderung der Fernwärmever
sorgung): 

Die §§ 10 bis einschließlich 15 enthalten Be
stimmungen über die Begünst,igungen von Fern
wärmeanlagen, die mit Stromerzeugungsanlagen 
gekoppelt sind (Kraft-Wärme-Kupplungen) oder 
die der Verteilung industrieller odergewerbEcher 
Abfallwärme dienen. Die Begünstigungen sind 
grundsätzlich analog den nach den §§ 1 und 4 
vorgesehenen Begünstigungen für die Elektrizi
tätswirtschaft gestaltet. 

Ein besonders wichtiges Ziel dieser Förderung 
ist es, die unkoordinierte überlagerung von 
Energieversorgungssystemen (z. B. Elektroheizung 
und direkte Gasheizung) zu verhindern und 
durch Forciemng der Fernwärme -dort, wo d.ies 
wirtschaftlich vertretbar ist (z. B. Ballungsräume), 
den Verbrauch an elektrischer Energie zu ent
lasten sowie den Einsatz· von Gas rationeller zu 
gestalten. Um andere für den Ausbau der Fern~ 
wärmeversorgung eventuell vorgesehene Mittel 
den jeweils effizientesten Projekten zuführen zu 
können, wird als eine der Voraussetz'ungen zur 
Erlaillgung der steuerlichen Begünstigungen -
analog zu § 2 Abs. 1 Z. 1 - verlangt, daß die 
Fernwärmeanlage für die Energiewirtschaft zweck
mäßig 1st. 

Zu § 15: 

Der Elektrizitätsförderungsbeirat wird dadurch 
zum Energieförderungsheirat, daß er um je zwei 
Mitglieder aus dem Bereich der Gas- und der 
Wärmeversorgungs,unternehmen erweitert wird. 
Im übrigen sind hinsichtlich der Bestellung dieser 
Beiratsmitglieder und hinsichtlich der Aufgaben 
des Energieförderungsbeirates und seirier Tätig
keit usw. die Bestimmungen für den Elektrizitäts
färderungsbeirat sinngemäß anzuwenden. 
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Zum 3. Abschnitt (Förderung von Gasversor
gungsun ternehmen) 

Die §§ 16 bis einschließlich 19 enthalten die 
Bestimmungen über die Begünstigungen von 
Unternehmen, die Anlagen ZlUr Erzeug,ung oder 
Übernahme, zur Speicherung, Fortleitung und 
Abgabe von Gas betreiben. Die Begünstigungen 
sind grundsätzlich analog den nach den §§ 1 
und 4 vorgesehenen Begünstigungen für die 
Elektrizitätswirtschaft gestaltet. 

Zu § 16: 

Voraussetzung für die Begünstigungen nach 
den §§ 16 und 18 ist unter anderem, daß das 
zu begünstigende Unternehmen der allgemeinen 
Anschluß- und Versorgungs pflicht nach § 6 des 
Energiewirtschaftsgesetzes 1935 unterliegt (Abs. 1). 

Die Rücklage nach Ahs. 1 darf nicht für die 
Anschaffung oder HersteLlung von Anlagen zur 
Erzeugung von Gas verwendet weI"den,' sondern 
nur für die Anschaffung oder Herstellung von 
Verteileranlagen im weiteren Sinn, die für die 
Energiewirtschaft zweckmäßig sind. Darüber ent
scheidet der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen nach Anhören des 
Energiebeirates (Abs. 3). 

jährlich einen Gasversorgungsplan aufzustellen, 
der über den Energieförderungsbeirat dem Bun
desminister für Handel, Gewel'lbe und Industrie 
zur Genehmigung vorzulegen ist (Abs. 4). 

Zum 4. Abschnitt (Energiebericht) 

Bis zum 30. November jeden Jahres soll die 
Bund'esl'egierung dem Nationalrat einen umfas
senden Energiebericht vorlegen, in dem die 
jeweilige -Energiesituation und ihre vermutliche 
Entwicklung sowie die vorgesehenen Maßnahmen 
für mindestens die nächsten zehn Jahre enthalten 
sind. Damit wird einer in jüngster Zeit allgemein 
erhobenen Forderung Genüge getan. 

Dieser En.ergiebericht ist im Sinne der Zu
ständi!gkeitshestimmungen des Bundesministerien
gesetzes 1973 unter Federführung des Bundes
ministers für Handel, Gewerbe und Industr-ie auf 
interministerieller Grundlage auszual"beiten. 

C. EINNAHMENAUSFALL 

Der Einnahmenausfall auf Grund des Energie
förderungsgesetzes 1979 kann hinsichtlich des die 
Fernwärme- und Gasversorgung betreffenden 
Teiles nicht a;bgeschätzt werden; hinsichtlich des 
die Elektrizitätswirtschaft betreffenden Teiles 
kann der Einnahmenausfall aus der Verlängerung 

Analog zum Ausbauplan für die österreichische und Erweiterung der Begünstigungen gegenüber 
Elektrizitätswirtschaft hat der Fachverband der dem EFG 1969 mit 200 bis 300 Mil!. S ange
Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen nommen werden. 
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